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nach dem gegenwärtigen und nicht nach dem vergangenen reu der
Ware richten muß Es kann dagegen nicht eingewendet werden, daß
291 ſo vielleicht ſchl

er dazukomint, als CELV ſeinerzeit das Petroleum
dem Staat abgekauft hätte Das iſt eben der Fluch der böſen Tat und
C5 V  eigt ſich darin, daß ſein Diebſtahl nich bloß eine Sünde, ſondern
auch eine Unglückliche Spekulation Dar Noch weniger gilt der Einwand,der Staat 10 keinen wirklichen Schaden vom Vorgehen des An
geſtellten ehabt, da auch das Oel, freilich vorgeſchriebener
Stelle, verhrannt worden wäre Dieſer Einwand würde gelten, wenn
ſich die Pflicht der Wiedererſtattung auf eine Schädigung des Qates
ſtützen würde. Hier aher ommt, enn durch das Sparen mit den Lampen
wirklich nicht die Sicherheit leidet, UNn der Tite der Entwendung remden
Eigentum in Betracht. ſt auch das 3u aQuſe verwendete Oel durchSparen mit deim Verfügung geſtellten erübrigt, ſo iſt doch Sparenmit fremdem Oel; und das rgebnis eines ſolchen Sparens bleibt 3ur
Gänze Im Eſt des Eigentümers der Sache, mit der geſpart wird,
und der Sparer hat nicht einmal Anſpruch auf eine anerkennende Prämie,weil C8 die Vorſchrift geſchehen iſt

Der mſtand, daß der —Q keinen eigentlichen Schaden Erlitten
hat, önnte en als Milderungsgrund mn Betracht kommen, wenn
ſich der Angeſtellte wirklich Iin drückender Notlage befinde und deshalb
nur er in der Lage wäre, das veruntreute Gut 3 erſtatten

Pölten. Dir 0 Schrattenholzer.
VI Sakramentenempfang einer Konvertitin vor Empfang der

absolutio censuris 10rO externo.) uine rau aus dem Olke iſt
zur Rückkehr un die rite vorbereite worden; auch die 0  ma
zur absolutio Censuris 11 foro CXtern0o iſt beim Seelſorger bereits
eingelangt. Es würde ni vergeſſen, die Frau aufmerkſam u machen,daß ſie erſt nach d'eſer absolutio die Sakramente empfangen könne. Die
Frau aber ſcheint die Bedeutung dieſer Belehrung nicht recht erfaßt
3U Aben Denn ſie geht tro  em kurz vor der formellen Abſage ihresIrrtums bei jenem Sekretär zur Beichte, der die AbſolutionsvollmachtUnterſchrieben 0  E, und darauffolgenden Sonntag, dem ütter
onntag, findet ſie ſich mit den übrigen katholiſchen Uttern bei der
Kommunionbank ein, wO jener rieſter die Kommunion austeilt, der
ihr den Konvertitenunterricht Tteilt 0 Der rieſter, der un der
erſten Ueberraſchung 3weifelt, ob EL wirklich die Konvertitin vor ſich hat,rei ihr trotz ſeiner ſich dagegen erhebenden Bedenken die Kommunion,weil EL von ihrer bona 68 überzeugt iſt und Uſſehen vermeiden Vr
War nun die dieſer Frau IM Beichtſtuhl ohne veife erteilte Losſprechunggültig? War CS recht, ihr die KHommunion enden

Zur Löſung dieſer Fragen iſt zunä die Juris diktion de Elvaters und dann das Hindernis der Exkommunikation für die Spendungder Sakramente un Unterſuchung ziehen Da alle Sünden, auf E.die Strafe der Exkommunikation geſetzt iſt, dadurch 3 peccata reservata
werden (can. 2246, 3), iſt C klar, daß 935 die Häreſie ein peccatum
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Reſervation aber entfällt, immer eine Cansd
vorliegt (ibid.) Da nun mit Grund angenommenwerden kann, daß dieſe Frau aus dem bei ihrem Irrglauben bona

fide war, iſt ſie tatſächli nicht der Zenſur verfallen und ieg Cé6halb
auch kein pececatum reservatum vor, das der Jurisdiktion des eicht⸗vaters entzogen wäre Er konnte des halb ohneweiters gültig losſprechen,ſofern Reue und Vorſatz gegeben war Erlaubterweiſe aber konnte EL
C8 nicht, wenn wußte, daß das hier Null mehr äußere Hindernis nichtrechtmäßig behoben war Denn C&/  — 2290, dem entgegen, der
den Empfang der Sakramente den Exkommunizierten verbietet leſeBeſtimmung hildet einen Teil des äußeren Kirchengeſetzes, deſſen Geltungnicht erliſcht, wenn auch der Hauptz weck desſelben, den unwürdigenEmpfang der Sakramente 3¹¹ verhindern, Im Einzelfalle hinfällig iſtDa aber der Ckretar die betreffende Perſon vielleicht gar nicht ekanntoder mit Grund ermute hat, die von ihm mitunterfertigte 0  mader absolutio ſei bereits gebraucht worden, trifft ihn ſubjektiv kein Ver—
chulden. Jedenfalls war E8 nicht notwendig, die Konvertitin zur teder
holung ihrer Beichte ver  en

Nicht ſo Ei iſt die endung der heiligen  47 Ko Hin nion un unſeremFalle 3 rechtfertigen. Der rieſter 10 ſicher, daß die absohutio
censuris erſt für die föolgenden Tage angeſetzt war. Er onnte ſich zurRechtfertigung ſeiner Handlung auch nicht darauf berufen, daß die

0  ma ereits eingelangt war Denn die 0  ma 3ur absolhutio
iſt ében nicht verwechſeln mit der tatſächlichen Abſolution. Trotzdemäßt ſich objektiv die Erlaubtheit der Kommunionſpendung vertreten
Innerlich an der Erteilung der eiligen Kommunion kein Hindernis
9  7„ da EL von der 50n2 68 und der entſprechenden Dispoſitionder Frau überzeugt war Das äußere Hindernis aber beruht Ur aufpoſitiv menſchlichem Geſetz, das nur mehr 20 Cautelam aufrecht leiht
und das deshalb Proportionate gravi Unberückſichtigt leiben
kann; als CUSA aher mo ich nicht bloß das Aufſehen betrachten,das Ern Uebergehen der Konvertitin zur olge gehabt 0  , ondernnoch mehr die Beſchämung, der dieſelbe dadurch ausgeſetzt worden wäre,;und die ein ſchlechter Dank für den illen der Konvertitin geweſen
waäre Auch C&.  — 855, ſcheint mir kein Hindernis 3u bilden erlang

auch bei publice indigni wie eRCOmmunicati ausdrücklich,daß ſie ſchon vor Empfang der heiligen Kommunion das SCandalum
publicum gutmachen müßten, ſo bleiht 3 erwägen, daß hier kein SCall—
Alum Ormale vorlag und das Scandalum materiale ſchon durch den
allgemein hekannten Willen der Rückkehr hinlänglich getilgt erſcheint.St Pölten. Di 05 Schrattenholzer.VIIL (Studentenſtreich und Vertragspflicht.) Man ſollte nichtmeinen, daß auch unbedachte Studentenſtreiche ernſte Moralſtreitigkeitenauslöſen önnten Ein fünfzehnjähriger Uden irgend raußenim Reich bietet einem noch jüngeren armen Kollegen einen holländiſchenGulden t0 EL ein 1as aAnte austrinke. Der arme Teufel läßt


